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Satzung 

 

der 

 

aap Implantate AG 

 

 

I. 

Allgemeine Vorschriften 

 

 

§ 1 Firma, Sitz 

 

1. Die Gesellschaft führt die Firma 

 

aap Implantate AG. 

 

2. Sie hat ihren Sitz in Berlin. 

 

 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

 

1. Gegenstand des Unternehmens ist 

 

- die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Implantaten und 

medizinischen Instrumenten und 

 

- die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Präzisionsmetallbe- und 

-verarbeitung, 

 

- die Forschung im Bereich von Medizinprodukten aller Art sowie ihre Entwicklung 

und Herstellung und ihr Vertrieb. 

 

2. Innerhalb dieser Grenzen kann die Gesellschaft andere Unternehmen gründen, erwerben 

oder sich an ihnen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen 

ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des 

Gesellschaftszwecks notwendig oder dienlich sind. 

 

 

§ 3 Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§ 4 Bekanntmachungen, Informationen an Aktionäre, Mitteilungspflichten von 

Aktionären  

 

1. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger für die 

Bundesrepublik Deutschland, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt. 

 

2.  Informationen an Aktionäre dürfen auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt 

werden. 

 

3. § 43 Absatz 1 WpHG (Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen) findet 

keine Anwendung. 

 

 

II. 

Grundkapital und Aktien 

 

 

§ 5 Grundkapital 

 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 8.955.849,00 (in Worten: Euro acht 

Millionen neunhundertfünfundfünfzigtausend -achthundertneunundvierzig).   

 

2. Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der AAP Ahrens, Ahrens & 

Partner GmbH & Co. Betriebs KG mit Sitz in Berlin entstanden. Das Grundkapital der 

Gesellschaft ist durch das nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen der 

Kommanditgesellschaft erbracht. 

 

3. Das Grundkapital ist eingeteilt 8.955.849 Stückaktien.  

 

4. Freibleibend. 

 

5. Freibleibend. 

 

6. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.650,00 durch Ausgabe von bis zu 1.650 Stück 

neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2013/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 

Hauptversammlung vom 14. Juni 2013 bis zum 19. Dezember 2015 von der Gesellschaft 

ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur 

Erfüllung der Optionsrechte keine eigenen Aktien und keinen Barausgleich gewährt. Die 

neuen Aktien nehmen ab dem Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe am Gewinn teil. 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem in dem in Satz 2 genannten 

Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 14. Juni 2013 bestimmten 

Ausübungspreis. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 
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7. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 9.350,00 durch Ausgabe von bis zu 9.350 Stück 

neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2014/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 

Hauptversammlung vom 13. Juni 2014 bis zum 18. Dezember 2016 von der Gesellschaft 

ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur 

Erfüllung der Optionsrechte keine eigenen Aktien und keinen Barausgleich gewährt. Die 

neuen Aktien nehmen ab dem Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe am Gewinn teil. 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem in dem in Satz 2 genannten 

Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 2014 bestimmten 

Ausübungspreis. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

 

8. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 15.000,00 durch Ausgabe von bis zu 15.000 Stück 

neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2015/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 

Hauptversammlung vom 12. Juni 2015 bis einschließlich 19. Dezember 2017 von der 

Gesellschaft ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen und die 

Gesellschaft zur Erfüllung der Optionsrechte keine eigenen Aktien und keinen 

Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen ab dem Beginn des Geschäftsjahres 

ihrer Ausgabe am Gewinn teil. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem in dem in Satz 2 

genannten Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 12. Juni 2015 

bestimmten Ausübungspreis. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzulegen. 

 

9. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 35.000,00 durch Ausgabe von bis zu 35.000 Stück 

neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 

Hauptversammlung vom 16. Juni 2017 bis zum 3. Dezember 2019 von der Gesellschaft 

ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur 

Erfüllung der Optionsrechte keine eigenen Aktien und keinen Barausgleich gewährt. Die 

neuen Aktien nehmen ab dem Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe am Gewinn teil. 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem in dem in Satz 2 genannten 

Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 16. Juni 2017 bestimmten 

Ausübungspreis. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

 

10. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 292.121,00 durch Ausgabe von bis zu 292.121 Stück 

neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2019/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei 

Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- 

oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam: 
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„Schuldverschreibungen“), die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 

Hauptversammlung vom 21. Juni 2019 ausgegeben worden sind. 

 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 21. Juni 2019 jeweils 

festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die 

von der Gesellschaft oder einem ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 21. Juni 2019 bis zum 20. Juni 

2024 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten 

Gebrauch machen bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen 

Schuldverschreibungen erfüllen oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des 

fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wandlungs- oder 

Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch 

Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden. 

 

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, 

und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der 

Vorstand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die 

neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von 

Wandlungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten 

oder der Gewährung anstelle des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am 

Gewinn teilnehmen. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

11.  Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.625.091,00 durch Ausgabe von bis zu 2.625.091 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2022/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei 

Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- 

oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam: 

„Schuldverschreibungen“), die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 

Hauptversammlung vom 1. Juni 2022 ausgegeben worden sind. 

 

 Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 1. Juni 2022 jeweils 

festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die 

von der Gesellschaft oder einem ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 

2027 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten 

Gebrauch machen bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen 

Schuldverschreibungen erfüllen oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des 
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fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wandlungs- oder 

Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch 

Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden. 

 

 Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, 

und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der 

Vorstand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die 

neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von 

Wandlungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten 

oder der Gewährung anstelle des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am 

Gewinn teilnehmen. 

 

 Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

 

§ 6 Aktien 

 

1. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

 

2. Die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine 

bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. 

 

3. Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. Der Vorstand kann die Aktien der 

jeweiligen Anteilseigner in einer Sammelurkunde verbriefen. 

 

4. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien abweichend 

von § 60 Abs. 2 AktG geregelt werden. 

 

 

III. 

Vorstand 

 

 

§ 7 Zusammensetzung und Bestellung des Vorstandes 

 

1. Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. 

 

2. Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern erfolgt durch 

den Aufsichtsrat, der auch deren Zahl bestimmt. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden 

des Vorstandes sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. 

 

 

§ 8 Geschäftsführung, Innere Ordnung 

 

1. Der Vorstand führt die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, dieser Satzung und seiner 
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Geschäftsordnung, deren Erlass der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf. 

 

2. Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss 

anordnen, dass bestimmte Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen. 

 

 

§ 9 Vertretung der Gesellschaft 

 

1. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei 

Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem 

Prokuristen gesetzlich vertreten. 

 

2. Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass ein Vorstandsmitglied einzelvertretungsbefugt ist, 

auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Er kann ferner, einzelnen oder 

sämtlichen Vorstandsmitgliedern im Einzelfall oder generell den Abschluss von 

Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter Dritter gestatten. 

 

 

IV. 

Aufsichtsrat 

 

 

§ 10 Zusammensetzung und Amtsdauer 

 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern  

 

2. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 

Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei ist 

das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitzurechnen. Die Hauptversammlung 

kann für den gesamten Aufsichtsrat oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder eine kürzere 

Amtszeit bestimmen. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

 

3. Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder für mehrere 

Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Tritt ein Ersatzmitglied an die 

Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der nächsten oder übernächsten 

Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen 

stattfindet, mit Beendigung dieser Hauptversammlung, anderenfalls mit Ablauf der 

restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen. 

 

4. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so 

besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. Soll die 

Nachwahl für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrates das Ausscheiden 

eines nachgerückten Ersatzmitgliedes bewirken, bedarf der Beschluss über die Nachwahl 

einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen. 
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5. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

niederlegen. Die Niederlegung muss durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 

Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates erfolgen. Das 

Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

 

 

§ 11 Vorsitzender und Stellvertreter 

 

1. Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer der Gewählten 

oder einen kürzeren vom Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum. Der Stellvertreter hat die 

Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, wenn dieser verhindert ist. 

 

2. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der 

Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen 

vorzunehmen. 

 

 

§ 12 Einberufung 

 

1. Der Aufsichtsrat soll im Regelfall einmal im Kalendervierteljahr, er muss zweimal im 

Kalenderhalbjahr einberufen werden. 

 

2. Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates mit 

einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der 

Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In 

dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist angemessen verkürzen und mündlich, 

fernmündlich, fernschriftlich, telegrafisch oder mit sonstigen Telekommunikationsmitteln 

einberufen. 

 

3. Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist ein Tagesordnungspunkt nicht 

ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden, wenn kein 

Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem 

solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden 

angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich 

abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden 

Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht widersprochen oder wenn sie zugestimmt 

haben. 

 

 

§ 13 Beschlussfassung 

 

1. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden im Regelfall in Sitzungen gefasst. Außerhalb von 

Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates fernmündlich, 

schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder mit sonstigen Telekommunikationsmitteln 

Beschlussfassungen erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom 
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Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht. Solche Bestimmungen 

werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. Für 

Abstimmungen außerhalb von Sitzungen gelten die nachfolgenden Absätze 2 bis 5 

entsprechend. 

 

2. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des Aufsichtsrates dadurch 

teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben 

überreichen lassen. 

 

3. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes 

bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Wahlen genügt 

die verhältnismäßige Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 

des Aufsichtsrates den Ausschlag; das gilt auch bei Wahlen. Die Art und Weise der 

Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 

 

4. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur 

Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erforderlichen Willenserklärungen 

abzugeben. 

 

5. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind Niederschriften 

anzufertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind. 

 

 

§ 14 Geschäftsordnung 

 

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung selbst fest. 

 

 

§ 15 Ausschüsse 

 

1. Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte 

Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch besonderen 

Beschluss Aufgaben und Befugnisse übertragen. 

 

2. Für Aufsichtsratsausschüsse gelten die Bestimmungen der § 12 Abs. 2 und 3, § 13 Abs. 

1, 3, 4 und 5 sowie § 14 sinngemäß; die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats kann im 

Rahmen des Gesetzes Abweichendes anordnen. 

 

3. Von einem Aufsichtsratsausschuss beschlossene Willenserklärungen gibt im Namen des 

Ausschusses dessen Vorsitzender ab. 

 

 

§ 16 Auslagen, Vergütung 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine Vergütung 
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zuzüglich eventueller Umsatzsteuer, die von der Hauptversammlung festzusetzen ist. 

 

 

§ 17 Satzungsänderungen 

 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, zu 

beschließen. 

 

 

V. 

Hauptversammlung 

 

 

§ 18 Ort und Einberufung 

 

1. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen 

Wertpapierbörse statt. 

 

2. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen 

Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

 

3. Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Anmeldetag (§ 19) 

einzuberufen. 

 

4. Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die 

Gewinnverwendung und - soweit erforderlich - über die Feststellung des 

Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der 

ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt. 

 

 

§ 19 Teilnahme an der Hauptversammlung 

 

1. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben wollen, 

müssen sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die 

Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse innerhalb der im Aktiengesetz hierfür 

vorgesehenen Frist zugehen.  

 

2. Für den Nachweis der Berechtigung nach Absatz 1 reicht ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 

3 AktG aus. Der Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung befindliche Aktien kann 

auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien 

ausgestellt werden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den im Aktiengesetz 

hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen.  

 

3. Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder englischer 

Sprache erfolgen. 
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4. Der Vorstand kann den Aktionären die Möglichkeit einräumen, an der Hauptversammlung 

teilzunehmen, auch ohne selbst vor Ort anwesend oder vertreten zu sein, und sämtliche 

oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation 

auszuüben; dabei kann er auch die Einzelheiten zum Verfahren festlegen. Eine 

entsprechende Ankündigung erfolgt in der Einberufung der Hauptsammlung. 

 

 

§ 20 Stimmrecht 

 

1. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

 

2. Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage. 

 

3. Der Vorstand kann den Aktionären die Möglichkeit einräumen, ihre Stimmen, ohne an der 

Hauptversammlung selbst oder durch einen Vertreter teilzunehmen, schriftlich oder im 

Wege elektronischer Kommunikation abzugeben (Briefwahl); dabei kann er auch die 

Einzelheiten zum Verfahren festlegen. Eine entsprechende Ankündigung erfolgt in der 

Einberufung der Hauptversammlung. 

 

 

§ 21 Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung 

 

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im 

Verhinderungsfall sein Stellvertreter oder ein anderes durch den Aufsichtsrat zu 

bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. Übernimmt kein Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz, so 

wird der Leiter der Versammlung durch die Hauptversammlung unter Leitung des ältesten 

anwesenden Aktionärs gewählt. 

 

2. Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in der die 

Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Art und Weise der 

Abstimmungen. 

 

3. Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen beschränken; er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der 

Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen 

für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für die Aussprache zu einzelnen 

Tagesordnungspunkten sowie für einzelne Rede- oder Fragebeiträge festzulegen. 

 

4. Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters auszugsweise 

oder vollständig in Bild und Ton übertragen werden. Die Übertragung kann auch in einer 

Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Die Form der 

Übertragung ist mit der Einladung bekannt zu machen. 

 

 



12 

 

0405/14/806 aap Implantate AG – Satzung i. d. F. vom 19.04.2023 
 

§ 22 Beschlussfassung 

 

1. Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften eine größere 

Stimmenmehrheit erforderlich ist. Dabei gelten Stimmenthaltungen nicht als 

Stimmabgabe. 

 

2. Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, so 

findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden höchsten 

Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei der engeren Wahl entscheidet die höchste 

Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden der Versammlung zu 

ziehende Los. 

 

 

VI. 

Rechnungslegung und Verwendung des Bilanzgewinns 

 

 

§ 23 Jahresabschluss 

 

1. Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss (Bilanz nebst 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht aufzustellen und dem 

Abschlussprüfer vorzulegen. Unverzüglich nach ihrer Aufstellung hat der Vorstand dem 

Aufsichtsrat diese Unterlagen zusammen mit dem Vorschlag vorzulegen, den er der 

Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will.  

 

2. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstandes und den 

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis seiner 

Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb 

eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. 

Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt. 

 

3. Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates hat der Vorstand die 

ordentliche Hauptversammlung einzuberufen.  

 

 

§ 24 Rücklagen 

 

1. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis 

zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen; sie sind 

darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu einem Viertel des Jahresüberschusses 

in andere Gewinnrücklagen einzustellen, wenn die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte 

des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte des 

Grundkapitals nicht übersteigen würden. 
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2. Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist die Hälfte des 

Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 

 

3. Bei der Errechnung des gemäß Abs. 1 oder 2 in andere Gewinnrücklagen einzustellenden 

Teils des Jahresüberschusses sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen 

sind und ein Verlustvortrag vorab abzuziehen. 

 

§ 25 Verwendung des Bilanzgewinns 

 

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten 

Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Sie kann auch eine andere Verwendung bestimmen, 

als in § 58 Abs. 3 S. 1 des Aktiengesetzes vorgesehen. 

 

 

VII. 

Schlussbestimmungen 

 

§ 26 Gründungsaufwand 

 

Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Umwandlung verbundenen Kosten der anwaltlichen und 

steuerlichen Beratung, die Kosten der Umwandlungsprüfung und der für die Umwandlungsprüfung 

erstellten Gutachten sowie die Gerichts- und Notarkosten einschließlich der Kosten der 

Bekanntmachung bis zu einem Höchstbetrag von DM 120.000,00 zuzüglich gesetzlicher 

Mehrwertsteuer. 

 

 

 

 

 

 


